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II

(Nicht veröffen tlichtt ngsbedii rftige Rechtsakte)

RAT

RICHTLINIE DES RATES

vom 4 . März 1975

zur dritten Änderung der Richtlinie 73/241 /EWG zur Angleichung der Rechts
vorschriften der Mitgliedstaaten für zur Ernährung bestimmte Kakao- und Scho

koladeerzeugnisse

(75/ 155/EWG)

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Arti
kel 100 ,

auf Vorschlag der Kommission ,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ('),

nach Stellungnahme des Wirtschafts - und Sozialaus
schusses,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Es hat sich gezeigt, daß einige Bestimmungen der
Richtlinie 73/241 /EWG des Rates vom 24 . Juli 1973
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied
staaten für zur Ernährung bestimmte Kakao- und
Schokoladeerzeugnisse (2 ), zuletzt geändert durch die
Richtlinie 74/644/EWG (3 ), in ihrer derzeitigen Fas
sung zu unterschiedlichen Auslegungen führen kön
nen .

einem Gewicht von weniger als 50 g pro Stück , die in
Sammelpackungen mit einem Gewicht von 50 g oder
mehr enthalten sind, könnten verschieden ausgelegt
werden . Die Definitionen des Anhangs 1 für die Scho
koladeerzeugnisse, die Milch in den verschiedenen
Formen enthalten , könnten zu einer nicht gerechtfer
tigten Begrenzung in der Auswahl der Rohstoffe
durch die Hersteller führen . Bei Verwendung von Aro
men mit Ausnahme von Äthyi-Vanillin braucht für
den Verkauf nicht die Bezeichnung der verwendeten
Substanzen angegeben zu werden , sondern nur die Art
des durch diese verliehenen Geschmacks oder Aro
mas . Im Handel mit weißer Schokolade kann auf

Milch und Milcherzeugnisse Bezug genommen wer
den .

Die entsprechenden Vorschriften sind deshalb in der
erforderlichen Weise genauer zu fassen .

Es erscheint notwendig, in einigen Sprachen die Über
schrift zu den Erzeugnissen des Anhangs I Nummern
1.11 und 1.13 zu ergänzen .

Bei den Erzeugnissen des Anhangs I Nummer 1.20
sollte auf deutsch ebenfalls die handelsübliche Be
zeichnung „Kuvertüre" zugelassen werden .

Der Ausdruck „filled chocolate" wird in der engli
schen Sprache selten gebraucht ; es ist folglich notwen
dig, auch die Verwendung anderer, dem Verbraucher
geläufigerer Bezeichnungen zu gestatten .

Die Richtlinie 73/241 /EWG regelt nicht den Fall der
Kennzeichnung nicht für den Einzelhandel bestimm
ter Großverpackungen, wie das die neueren Richtli
nien im Lebensmittelbereich getan haben , insbeson
dere die Richtlinie 74/409/EWG des Rates vom 22.

Artikel 6 Absatz 1 der genannten Richtlinie könnte
nach einigen Auslegungen den Verkauf von Schokola
deerzeugnissen in der Form von Riegeln oder Tafeln
mit einem Gewicht pro Stück von 85 g ausschließen ,
obwohl dieses Gewicht in bestimmten Mitgliedstaaten
weit verbreitet ist . Die Einzelheiten der Regelung für
die Angabe des Nettogewichts auf Erzeugnissen mit

(■) ABl . Nr. C 5 vom 8 . 1 . 1975, S. 65 .
(2 ) ABl . Nr. L 228 vom 16 . 8 . 1973, S. 23 .
(3 ) ABl . Nr. L 349 vom 28 . 12 . 1974, S. 63 .
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Juli 1974 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten für Honig ( J ) ; diese Lücke ist zu schlie
ßen .

Die Richtlinie 74/644/EWG hat den Termin , bis zu
dem die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften an die
Vorschriften der Richtlinie 73/241 /EWG anzuglei
chen sind , auf den 1 . Juli 1975 verschoben ; sie hat
jedoch die Zeitpunkte für die Anwendung dieser Vor
schriften unverändert gelassen .

Die so herbeigeführte Verkürzung der Zeitspanne zwi
schen der Überführung dieser Vorschriften in das ein
zelstaatliche Recht und deren Anwendung kann zu
praktischen Schwierigkeiten führen ; deshalb ist es er
forderlich , die Frist für die Anwendung dieser Vor
schriften so hinauszuschieben, daß der Handel mit
ihnen entsprechenden Erzeugnissen ab 1 . Januar 1976
zulässig und der Handel mit ihnen nicht entsprechen
den Erzeugnissen ab 1 . Januar 1977 untersagt ist —

ger als 50 g pro Stück, die in Sammelpackun
gen mit einem Nettogesamtgewicht von 50 g
oder mehr enthalten sind, Angabe des Netto
gesamtgewichts auf der Sammelpackung oder
des Nettogewichts pro Stück auf jeder Einzel
packung, sofern diese Angabe von außen deut
lich lesbar ist ; bei Hohlfiguren kann statt des
sen das Mindestnettogewicht angegeben wer
den

Artikel 5

Artikel 7 wird durch folgenden Absatz 2a ergänzt :
„(2a) Befinden sich die in Anhang I definierten

Erzeugnisse in Verpackungen oder in Behält
nissen mit einem Nettogewicht von minde
stens 10 kg und werden sie nicht im Einzelhan
del in den Verkehr gebracht, so brauchen die
in Absatz 1 Buchstaben b), c), d) und e) genann
ten Angaben sowie bei den in Anhang I Num
mern 1.1 bis 1.7 definierten Erzeugnissen die
in Absatz 1 Buchstabe f) genannten Angaben
nur auf den Begleitpapieren vermerkt zu sein ."

Artikel 6

Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe c) erster Satz erhält fol
gende Fassung :

„auf Grund deren das Inverkehrbringen von Er
zeugnissen in Form von Tafeln oder Riegeln mit
einem Gewicht von mehr als 75 g und nicht mehr
als 85 g verboten ist ."

Artikel 7

Artikel 15 Absatz 1 zweiter Satz und Absatz 2 erhalten

folgende Fassung :
„Die geänderten Rechtsvorschriften werden so an
gewandt, daß das Inverkehrbringen
— von dieser Richtlinie entsprechenden Erzeug

nissen ab 1 . Januar 1976 erlaubt ist ,
— von dieser Richtlinie nicht entsprechenden Er

zeugnissen ab 1 . Januar 1977 verboten ist ."

Artikel 8

In Anhang I Nummer 1.11 erhält die Überschrift fol
gende Fassung :
— deutscher Wortlaut :

„ 1.11 gezuckertes Haushaltskakaopulver, gezucker
ter Haushaltskakao , Haushaltsschokoladen
pulver" ;

— französischer Wortlaut :

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

Die Richtlinie 73/241 /EWG wird gemäß den nachste
henden Artikeln geändert .

Artikel 2

Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 2 wird durch folgen
den Gedankenstrich ergänzt :

„— kann die Bezeichnung 'filled chocolate' in der
englischen Sprache durch die Bezeichnung
'chocolate with . . . . filling' oder 'chocolate
with . . .center' ersetzt werden ."

Artikel 3

Artikel 6 Absatz 1 erhält folgende Fassung :
„( 1 ) Schokolade , Haushaltsschokolade , Gianduja
Haselnußschokolade , Milchschokolade , Haushalts
milchschokolade , Gianduja-Haselnußmilchschoko
lade, weiße Schokolade und gefüllte Schokolade,
in Tafeln oder Riegeln mit einem Gewicht von
mindestens 85 g und höchstens 500 g pro Stück,
dürfen nur mit Gewichten von 85 g, 100 g, 125 g,
150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 400 g und 500 g pro
Stück in den Verkehr gebracht werden ."

Artikel 4

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e ) erhält folgende Fas
sung :

„e) das Nettogewicht, außer bei Erzeugnissen , de
ren Gewicht weniger als 50 g beträgt ; bei Er
zeugnissen mit einem Nettogewicht von weni „ 1.1 1 Cacao de ménagé sucre en poudre , cacao de

ménage sucré , chocolat de ménage en pou
dre" ;(') ABl . Nr. L 221 vom 12 . 8 . 1974, S. 10 .
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— italienischer Wortlaut :

„ 1.11 cacao comune zuccherato in polvere, cacao
comune zuccherato, cioccolato comune in
polvere" ;

— niederländischer Wortlaut :

„ 1.11 gesuikerd huishoudcacaopoeder, gesuikerde
huishoudcacao, huishoudchocoladepoeder".

charose, mit oder ohne Zusatz von Kakaobut
ter, sowie aus Milch oder aus Stoffen die durch
Eindicken oder Trocknen von Vollmilch oder
von teil - oder ganzentrahmter Milch gewonnen
werden , und eventuell aus Sahne , eingedickter
oder Trockensahne , Butter oder Milchfett herge
stelltes Erzeugnis ; es weist — vorbehaltlich der
Definition für Milchschokoladenstreusel , Gian
duja-Haselnußmilchschokolade und Milchscho
koladeüberzugsmasse — folgende Merkmale
auf :

— Gesamtkakaotrockenmasse
mindestens 25 Hundertteile

— fettfreie Kakaotrockenmasse
mindestens 2,5 Hundertteile

— aus den oben genannten Bestandteilen ge
wönne Gesamtmilchtrockenmasse

mindestens 14 Hundertteile

— Milchfett mindestens 3,5 Hundertteile
— Gesamtfett mindestens 25 Hundertteile

— Saccharose höchstens 55 Hundertteile,

wobei diese Anteile nach Abzug des Gewichts
der in den Nummern 5 bis 8 vorgesehenen Zu
sätze berechnet werden ;"

Artikel 13

Artikel 9

In Anhang I Nummer 1.13 erhält die Überschrift fol
gende Fassung :
— deutscher Wortlaut :

„ 1.13 fettarmes oder mageres, gezuckertes Haus
haltskakaopulver, fettarmer oder magerer,
gezuckerter Haushaltskakao, stark entöltes,
gezuckertes Haushaltskakaopulver, stark ent
ölter, gezuckerter Haushaltskakao" ;

— französischer Wortlaut :

„ 1.13 cacao de ménage maigre sucre en poudre,
cacao de ménage maigre sucré , cacao de
ménage fortement dégraissé sucré en pou
dre, cacao de ménage fortement dégraissé
sucré" ;

— italienischer Wortlaut :

Anhang I Nummer 1.22 erhält folgende Fassung :
„ 1.13 cacao comune magro zuccherato in polvere ,

cacao comune magro zuccherato, cacao co
mune fortemente sgrassato zuccherato in
polvere , cacao comune fortemente sgrassato
zuccherato" ;

— niederländischer Wortlaut :

„ 1.13 gesuikerd mager huishoudcacaopoeder, gesui
kerde magere huishoudcacao, gesuikerd
sterk ontvet huishoudcacaopoeder, gesui
kerde sterk ontvette huishoudcacao".

„ 1.22 Haushaltsmilchschokolade

aus Kakaokernen , Kakaomasse , Kakaopulver,
fettarmem oder magerem Kakaopulver und Sac
charose , mit oder ohne Zusatz von Kakaobut
ter, sowie aus Milch oder aus Stoffen , die durch
Eindicken oder Trocknen von Vollmilch oder
von teil - oder ganzentrahmter Milch gewonnen
werden , und eventuell aus Sahne , eingedickter
oder Trockensahne , Butter oder Milchfett herge
stelltes Erzeugnis ;

es weist folgende Merkmale auf :
— Gesamtkakaotrockenmasse

mindestens 20 Hundertteile

— fettfreie Kakaotrockenmasse
mindestens 2,5 Hundertteile

— aus den oben genannten Bestandteilen ge
wonnene Gesamtmilchtrockenmasse

mindestens 20 Hundertteile

— Milchfett mindestens 5 Hundertteile

— Gesamtfett mindestens 25 Hundertteile

— Saccharose höchstens 55 Hundertteile ,

wobei diese Anteile nach Abzug des Gewichts
der in den Nummern 5 bis 8 vorgesehenen Zu
sätze berechnet werden

A rtikel 10

In Anhang I Nummer 1.14 wird das Wort „Säurege
halt" durch die Worte „Gehalt an freier Fettsäure" er
setzt .

Artikel 11

In Anhang I Nummer 1.20 wird die Überschrift in
der deutschen Fassung durch das Wort „KUVER
TÜRE" ergänzt .

A rtikel 1 2

Anhang I Nummer 1.21 erhält folgende Fassung :
„ 1.21 Milchschokolade

aus Kakaokernen , Kakaomasse , Kakaopulver,
fettarmem oder magerem Kakaopulver und Sac
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Artikel 14 — Milchfett

— Saccharose

mindestens 3,5 Hundertteile
höchstens 55 Hundertteile,Anhang I Nummer 1.23 erhält folgende Fassung :

wobei diese Anteile nach Abzug des Gewichts
der in den Nummern 5 bis 8 vorgesehenen Zu
sätze berechnet werden :".

„ 1.23 Milchschokoladestreusel oder Milchschokolade
flocken

Milchschokolade in Form von Streuseln oder
Flocken , deren nachstehend aufgeführte Merk
male von den in Nummer 1.21 genannten
Merkmalen abweichen :

— Gesamtkakaotrockenmasse
mindestens 20 Hundertteile

— aus den unter Nummer 1.21 genannten Be
standteilen gewonnene Gesamtmilchtrok
kenmasse mindestens 12 Hundertteile

— Milchfett mindestens 3 Hundertteile
— Gesamtfett mindestens 12 Hundertteile
— Saccharose höchstens 66 Hundertteile".

Artikel 15

Artikel 17

Anhang I Nummer 5 Buchstabe b) Absatz 2 zweiter
Doppelstrich erhält folgende Fassung :

„ = bei Verwendung von Aromen mit Ausnahme
von Äthyl-Vanillin durch den die Bezeich
nung ergänzenden Hinweis „mit . . . - Ge
schmack" oder „mit . . . - Aroma" sowie in
gleicher Schriftgröße eine nähere Angabe
über die Art des Geschmackes oder des Aro
mas, wobei jede Bezugnahme auf einen natür
lichen Ursprung den natürlichen Aromen vor
behalten ist ;".

Anhang I Nummer 1 .24 erhält folgende Fassung :

Artikel 18

Anhang I Nummer 7 Buchstabe b) Ziffer i ) erhält fol
gende Fassung :

„ i ) Milch und Milcherzeugnissen , wenn das Fertig
erzeugnis nicht Milchschokolade, Haushalts
milchschokolade, Milchschokoladeüberzugs
masse oder weiße Schokolade ist

„ 1.24 Gianduja-Haselnußmilchschokolade (oder eine
von „Gianduja" abgeleitete Bezeichnung)
Erzeugnis , das aus Milchschokolade, deren Min
destgehalt an Gesamtmilchtrockenmasse 10
Hundertteile beträgt , hergestellt wird und das
auf 100 g mindestens 15 Hundertteile und
höchstens 40 Hundertteile gemahlene Hasel
nüsse enthält . Außerdem ist der Zusatz von
Mandeln , Haselnüssen und anderen Nüssen ,
ganz oder in Stücken , zulässig, wenn das Ge
wicht dieser Zusätze , einschließlich der gemah
lenen Haselnüsse, 60 Gewichtshundertteile
nicht übersteigt

Artikel 16

Artikel 19

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnah
men , um dieser Richtlinie vor dem 1 . Juli 1975 nach
zukommen, und unterrichten hiervon unverzüglich
die Kommission .Anhang I Nummer 1 .26 erhält folgende Fassung :

Artikel 20

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet .

Geschehen zu Brüssel am 4. März 1975 .

„ 1.26 weiße Schokolade

Erzeugnis, das aus Kakaobutter und Saccharose
sowie aus Milch oder aus Stoffen , die durch Ein
dicken oder Trocknen von Vollmilch oder von
teil - oder ganzentrahmter Milch gewonnen
sind , und eventuell aus Sahne , eingedickter
oder Trockensahne , Butter oder Milchfett herge
stellt wird und frei von Farbstoffen ist ; es weist
folgende Merkmale auf :
— Kakaobutter mindestens 20 Hundertteile

— aus den oben genannten Bestandteilen ge
wonnene Gesamtmilchtrockenmasse

mindestens 14 Hundertteile

Im Namen des Rates

Der Präsident

M. A. CLINTON


